
bitte ausfüllen, unterschreiben und im Original zurück an:

Erklärung des Grundstückseigentümers zur Gebührenabrechnung

Hiermit erkläre ich als Eigentümer des o.g. Grundstückes, dass ich mit folgenden Regelungen in Bezug auf die 
Verbrauchsgebührenabrechnung einverstanden bin:

1. Gemäß § 12 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung (BGS-WAS) ist der Eigentümer gleichzeitig 
der Gebührenschuldner. Ihm muss auch der Gebührenbescheid zugestellt werden.

2. Bei gleichzeitigem Verlangen des Mieters und des Vermieters kann die mit Bescheid festgesetzte Gebührenschuld 
auch direkt vom Mieter beglichen werden. Dies ist nur möglich, wenn der Gemeinde Neudrossenfeld, die die 
Abbuchungen durchführt, ein SEPA-Lastschriftmandat des Mieters vorliegt und das zu belastende Konto 
regelmäßig Deckung aufweist.

3. Der Eigentümer ist verpflichtet, dem Mieter Einblicke in den Gebührenbescheid zu gewähren, bzw. dem Mieter eine 
Kopie des Bescheides zu überlassen. Der ZV erteilt keine Zweitschrift an den Mieter.

4. Sollte die Gebühreneinziehung über den Mieter z.B. aufgrund fehlender Kontodeckung nicht möglich sein, ist der ZV 
bzw. die Gemeinde berechtigt, diese Vereinbarung mit sofortiger Wirkung zu beenden und sich, auch rückwirkend, 
direkt an den Eigentümer zu wenden. Mahnungen gehen grundsätzlich an den Eigentümer.

5. Abrechnungen während des Kalenderjahres wegen eines Mieterwechsels sind grundsätzlich nicht möglich. In diesem 
Fall muss der Eigentümer selbst mit dem Mieter abrechnen. Der Mieter hat dem Zweckverband die Beendigung des 
Mietverhältnis umgehend mitzuteilen und seine Einzugsermächtigung zurückzuziehen. Der Mieter hat keinen Anspruch 
auf Erstattung von bereits geleisteten Vorauszahlungen.

6. Der Eigentümer stimmt ausdrücklich zu, dass im Rahmen der Jahresabrechnungen festgesetzte Überzahlungen, auf das 
Konto zurücküberwiesen werden, das dem ZV im Zeitpunkt der Erstattung vorliegt. Das bedeutet, dass der Eigentümer 
keine Ansprüche an den ZV stellen kann, wenn die Überzahlungen an den Mieter zurücküberwiesen werden.

7. Im Übrigen gelten die Bestimmungen der BGS-WAS. Der Mieter nimmt Kenntnis von dieser Vereinbarung und erklärt 
sich ebenfalls mit den Bestimmungen einverstanden.

Zweckverband zur Wasserversorgung 
der Lindauer Gruppe 
Herrn Schröder 
Adam-Seiler-Straße 1 
95512 Neudrossenfeld

1. Angaben zum Grundstück

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

PLZ, Ort

2. Angaben zum Grundstückseigentümer

Straße, Haus-Nr.

Vorname, Name

3. Angaben zum Mieter

Vorname, Name

Einwilligungserklärung gem. Art. 6 Abs. 1 Buchst. a der EU-DSVGO 
Seit dem 25.05.2018 gilt die Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (EU-DSVG) über die einheitliche Verarbeitung 
personenbezogener Daten innerhalb der EU. Für den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten haben wir technische und orga- 
nisatorische Maßnahmen getroffen, um ein hohes Schutzniveau zu schaffen. Wir halten uns dabei strikt an die Datenschutz 
gesetze und die sonstigen datenschutzrelevanten Vorschriften. Zur Ausführung des erteilten SEPA-Lastschrift-Mandates werden 
Ihre o.g. personenbezogenen Daten von Ihnen erhoben und dann verarbeitet. Es erfolgt keine Weitergabe der Bankdaten an 
unbeteiligte Dritte! Sie werden jedoch im Lastschriftverfahren per Datentransfer an das von Ihnen angegebene Bankinstitut 
übermittelt. Eine rechtliche Verpflichtung zur Durchführung des Lastschriftverfahrens besteht nicht, die hier gemachten Angaben 
sind freiwillig. Sie können die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
Ich/wir bin/sind mit der Verarbeitung meiner vorgenannten Daten durch die Gemeinde Neudrossenfeld zum Zwecke der 
Einziehung von meinem / unserem Konto einverstanden.



Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats
Ich ermächtige die Gemeinde Neudrossenfeld, Zahlungen (auch wiederkehrende Zahlungen) von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Gemeinde Neudrossenfeld auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. Die Ermächtigung gilt nur für Wasser- und Kanalgebühren für das Mietobjekt. 

Angaben zum SEPA-Lastschriftmandat 

Zahlungsempfänger: Gemeinde Neudrossenfeld 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE64ZZZ00000180886 
Mandatsreferenz: wird gesondert mitgeteilt 

Hinweise: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber (Mieter):

Anschrift:

BIC:

D EIBAN:

Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit dem SEPA-Lastschriftverfahren

1. Name und Kontaktdaten des inhaltlich Verantwortlichen: 
Gemeinde Neudrossenfeld 
Erster Bürgermeister Harald Hübner 
Adam-Seiler-Straße 1 
95512 Neudrossenfeld 
Telefon-Nr. +49 (0) 9203 993-0 
E-Mail: poststelle@neudrossenfeld.de 

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 
Gemeinde Neudrossenfeld 
Christopher Schröder 
Adam-Seiler-Str. 1, 
95512 Neudrossenfeld 
Telefon-Nr.: +49 (0) 9203 993-14 
E-Mail: christopher.schroeder@neudrossenfeld.de 

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
Ihre Daten werden zum Zweck der Durchführung des SEPA-Lastschriftverfahrens für Forderungen der Gemeinde 
Neudrossenfeld verarbeitet. Rechtsgrundlage ist die uns von Ihnen erteilte Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) 
DSGVO. 

4. Art der personenbezogenen Daten sowie deren Verarbeitung 
Welche personenbezogenen Daten wir zu dem oben genannten Zweck von Ihnen erheben, ergeben sich aus dem 
Formblatt „SEPA-Basislastschriftmandat“. Sobald das Kassen- und Steueramt das von Ihnen unterschriebene SEPA 
Lastschriftmandat erhalten hat, werden die darin von Ihnen angegebenen Daten (Name, Vorname, Adresse, Name und 
Sitz Ihres Kreditinstituts, IBAN etc.) für die Abbuchung der von Ihnen auf dem Vordruck angekreuzten 
Lastschriftforderungen gespeichert. Die Daten werden im Lastschriftverfahren per Datentransfer an das von Ihnen 
angegebene Bankinstitut übermittelt. Ihre personenbezogenen Daten werden solange gespeichert, bis Sie Ihre 
Einwilligung widerrufen haben. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf Ihrer Einwilligung nur für die Zukunft gilt. Darüber 
hinaus bitten wir um Beachtung, dass wir ggfl. einer Löschung Ihrer personenbezogenen Daten nicht nachkommen 
können, solange wir den gesetzlichen Aufbewahrungs- bzw. Verjährungsfristen unterliegen. 

5. Ihre Datenschutzrechte 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung haben Sie das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 
Verarbeitung und auf Widerspruch zu (Art. 15 – 18, 21 DSGVO). Eine Einschränkung dieser Rechte ergibt sich aus der 
Datenschutz-Grundverordnung selbst sowie aus weiteren Bundes- und Landesgesetzen (z.B. Abgabenordnung, 
Bayerisches Datenschutzgesetz). Desweiteren steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde zu (Art. 77 DSGVO).

Datum: Unterschrift Eigentümer Unterschrift Mieter

Die auf der Vorderseite dieses Formulars abgedruckte Einwilligungserklärung gem. Art. 6 Abs. 1 Buchst. a der EU 
DSVGO und die vorstehend abgedruckten Hinweise zu den Informationspflichten gemäß EU-Datenschutz 
Grundverordnung (DSGVO) habe(n) ich/wir gelesen und stimme(n) diesen zu.
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